
GZV Bad Aibling 
 

Beitrittserklärung 
 
 
Familienname     :      .......................................................... 
 
Vorname             :     ........................................................... 
 
Geburtsdatum     :     .......................................................... 
 
ADRESSE 
  

Straße                  :     ...........................................................   
 
PLZ, Ort             :     ...........................................................  
 
Telefon                :     ...........................................................    
 
Mobil-Tel:            :     ........................................................... 
 
E-Mail                :     ………………………………… 
 

VEREINSDATEN 

Vereinseintritt     :      ...........................................................                                     

 

 
Mitglied    :                O passiv                               O aktiv 
 
Zur Zeit züchte ich ( Rassen, Farben) : ............................................................................................. 

 

                                                                         ............................................................................................. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bankverbindung      
 
Kreditinstitut                 :       .............................................................. 
 
Bankleitzahl      (BIC)     :      .............................................................. 
 
Kontonummer (IBAN)  :       ............................................................. 
 
Hiermit erteile ich Ihnen die Einzugsermächtigung den Jahresbeitrag in Höhe von  
10. - - EUR   Jugend 5.--EUR von meinem Konto abzubuchen. 
 
Datum:     .....................................................     Unterschrift      :    ...................................................... 
 

 
 
 

 
Geflügelzuchtverein Bad Aibling und Umgebung e.V. Gegründet 1901 

1. Vorstand: Buchner Johann, Aiblinger Au 5, 83059 Kolbermoor, Tel: 08061/ 91033, SPK:DE3571150000058065 



Satzung des Geflügelzuchtverein Bad Aibling u. Umgebung gegr. 1901
Der Verein wurde im Nebenzimmer der Gaststätte "Zum Neuwirt" am 16. Mai 1901 gegründet. Unter dem Vorsitzenden Herrn Conditor Rupp  dem Kassier Herrn Lorenz Eberl jun. 
und dem Schriftführer Herrn Michael Froschmaier.
§ 1
Name, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Verein trägt den Namen Geflügelzuchtverein Bad Aibling u. Umgebung e.V.
(2) Er hat den Sitz in Bad Aibling.
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 2
Vereinszweck
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der  Abgabenordnung (§§ 51ff) in der jeweils 

gültigen Fassung, und zwar:
a. Förderung des Tier und Artenschutzes durch Aufklärung bei Mitgliederversammlungen sowie  Besuch von Zuchtwartschulungen der Vereinszuchtwarte für Hühner und Tauben.
b. Bekämpfung von Tierseuchen und Krankheiten durch regelmäßige Impftermine und Informationen  der Krankheitsbilder.
c. Förderung der Rasse- und Ziergeflügelzucht durch Geflügelausstellungen und Informationsveranstaltungen
d. Jugendförderung durch Bildung einer Jugendgruppe und Betreuung durch den Zuchtwart für Jugend
§ 3
Selbstlosigkeit
(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(2) Mittel der Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins erhalten.
(3) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösungen oder Aufhebung des Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten.
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§ 4
Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die seine Ziele unterstützt.
(2) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand.
(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluß oder Tod.
(4) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer 
Frist von 4 Wochen.
(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat oder trotz Mahnung mit dem Beitrag für 1 Jahr im Rückstand bleibt, so kann es durch den 
Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlußfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Gegen 
den Ausschließungsbeschluß kann innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversammlung 
entscheidet.
§ 5
Beiträge
Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der 
Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich.
§ 6
Organe des Vereins
Organe des Vereins sind
a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung
§ 7
Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Kassier. Er vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Der erste und der 
zweite Vorstand sind jeweils einzeln vertretungsberechtigt nach §26 BGB. 
(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren gewählt. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Die jeweils amtierenden 
Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt sind.
(3) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
(4) Vorstandssitzungen finden bei Bedarf statt.
(5) Der Vorstand faßt seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden.
§ 8
Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen.
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 7 der Vereinsmitglieder schriftlich und 
unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird.
(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den 1. Vorsitzenden unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger 
Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststempels. Das Einladungsschreiben 
gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist.
(4) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht 
einem anderen Vereinsorgan übertragen wurde. Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlußfassung über die Genehmigung und die Entlastung des 
Vorstandes schriftlich vorzulegen. Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und auch nicht Angestellte 
des Vereins sein dürfen, um die Buchführung einschließlich Jahresabschluß zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten. Die Mitgliederversammlung
entscheidet z.B. auch über
a) Gebührenbefreiungen,
b) Aufgaben des Vereins,
c) An- und Verkauf sowie Belastung von Grundbesitz,
d) Beteiligung an Gesellschaften,
e) Aufnahme von Darlehen ab 1000 €,
f) Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich,
g) Mitgliedsbeiträge,
h) Satzungsänderungen,
i) Auflösung des Vereins.
(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlußfähig anerkannt, ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat 
eine Stimme.
(6) Die Mitgliederversammlung faßt ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
§ 9
Satzungsänderung
(1) Für Satzungsänderungen ist eine 3/4-Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt 
werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch der 
vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren.
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese 
Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.
§ 10
Beurkundung von Beschlüssen
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen erfaßten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen.
§ 11
Auflösung des Vereins und Vermögensbindung
(1) Für den Beschluß, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluß kann nur nach rechtzeitiger 
Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefaßt werden.
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Bad Aibling, die es ausschließlich und unmittelbar für 
gemeinnützige Zwecke im Sinne § 2 dieser Satzung zu verwenden hat.
Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vereinsvermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.2


